SATZUNG

des

Landesverbandes Bayern der Schwerhörigen und Ertaubten e.V.

§ 1 Name und Sitz:

1. Der Verband führt den Namen

-Landesverband Bayern der Schwerhörigen und Ertaubten e.V.

Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts München unter VR 10796 eingetragen.

2. Er hat seinen Sitz in München.

3. Er wird im folgenden stets mit "Verband" bezeichnet.

§ 2 Aufgaben und Zweck:

1. Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Der Zweck ist die Förderung der Interessen Schwerhöriger und Ertaubter und die Verbesserung der Verständigung untereinander und mit Guthörenden:

a) Aufklärung der Öffentlichkeit, insbesondere über das Wesen und die Auswirkungen der Schwerhörigkeit und Ertaubung im gesellschaftlichen, sozialen, beruflichen und privaten Bereich.

b) Vertretung der Interessen Schwerhöriger und Ertaubter gegenüber der Öffentlichkeit und öffentlichen Einrichtungen.

c) Unterstützung gemeinnütziger und rehabilitativer Einrichtungen zum Wohle Schwerhöriger und Ertaubter.

d) Unterstützung von Projekten, Modellen und Reformen die die gesellschaftliche Eingliederung Schwerhöriger und Ertaubter in allen Lebensbereichen vorantreibt.

e) Zusammenarbeit mit Behörde, anderen öffentlichen Stellen, sozialen Verbänden und Einrichtungen zum Wohle Schwerhöriger und Ertaubter.

f) Einrichtung und Abhaltung von Seminaren zur Wiedereingliederung Schwerhöriger und Ertaubter in die gesellschaftliche, sozialen, kulturellen, beruflichen und privaten Lebensbereiche.

g) Soziale, logopädische (=sprachliche) und pädagogische Förderung Schwerhöriger und Ertaubter.

3. Weitere soziale Aufgaben im Sinne des Abs. 1 bleiben vorbehalten.

4. Seine Mittel dürfen nur für die in Abs. 1-3 genannten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keinerlei Gewinnanteile und haben auch in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Rechtsansprüche an und auf das Vermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck und Wesen des Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5. Der Verband ist politisch, religiös und weltanschaulich neutral.

§ 3 Mitgliedschaft:
1. Alle Schwerhörigen- und Ertaubtenvereine sowie Selbsthilfegruppen von Schwerhörigen, Ertaubten oder Ci-Trägern in Bayern können ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform die Mitgliedschaft erwerben.

2. Abs. 1 gilt gleichlautend für alle anderen juristischen Personen (=Vereine, Verbände und Stiftungen) des privaten oder öffentlichen Rechts.

3. Natürliche Personen können als Fördermitglied dem Verband beitreten wenn sie die Interessen und Ziele des Verbandes unterstützen.

4. Mitglieder im Sinne von Abs. 1  sind "Ordentliche Mitglieder". Jedes ordentliche Mitglied hat bei Wahlen und Abstimmungen je eine Stimme. Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich.

5. Mitglieder nach § 3 Abs. 2 und 3 haben kein Stimmrecht. 

§ 4 Aufnahme:

1. Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme bzw. Ablehnung entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Bei Ablehnung ist Beschwerde zur Hauptversammlung zulässig. Diese entscheidet endgültig mit 2/3 Mehrheit. Ablehnungsgründe müssen mitgeteilt werden.

2. Dem neu aufgenommenen Mitglied sind Satzung und Aufnahmebestätigung in geeigneter Weise auszuhändigen.

§ 5 Beitrag: 

1. Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1  der Satzung einen Beitrag nach der Zahl ihrer Mitglieder. Der Beitrag ist jährlich zu entrichten

2. Mitglieder gemäß § 3 Abs. 2 und 3 zahlen  einen pauschalen Jahresbeitrag nach Beschluss der Hauptversammlung. 

3. Für die Festsetzung der Beiträge ist ausschließlich die Hauptversammlung zuständig.

§ 6 Austritt:

1. Der Austritt kann mit Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist nur zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Er ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

2. Der Beitrag muss bis zum Ende des Kündigungsjahres gezahlt werden. 

§ 7 Ausschluss:

1. Ein Mitglied kann aus dem Verband ausgeschlossen werden,

a) wegen schweren Verstoßes gegen die Interessen und Ziele des Verbandes,

b) wegen Zahlungsrückstand von zwei Jahren, trotz zweimaliger Mahnung.


2. Die zweite Mahnung  hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Ab Zustellung des Briefes hat das Mitglied fünf Wochen Zeit sich zu rechtfertigen oder die ausstehenden Beiträge nachzuzahlen. Geschieht dies nicht, so ist nach der zweiten Mahnung dem Mitglied schriftlich mitzuteilen, dass das Ausschlussverfahren eröffnet wird.

3. Über die vorgenannten Fälle entscheidet ausschließlich der Vorstand mit einfacher Mehrheit.

4. Dagegen ist Beschwerde innerhalb eines vollen Monats ab Zustellung des Beschlusses zur Hauptversammlung zulässig. Diese entscheidet darüber endgültig mit 2/3 Mehrheit der Anwesenden.

5. Alle Entscheidungen des Vorstandes und der Hauptversammlung sind dem Betroffenen schriftlich und mit Gründen versehen mitzuteilen.

§ 8 Mitgliederrechte:

1. Alle Mitglieder haben folgende Rechte:

a) Teilnahme an Versammlungen und Veranstaltungen

2. Die gesetzlichen Vertreter der Mitglieder gemäß § 3 Abs. 1 dürfen wählen und gewählt werden.

3. Verdienten Persönlichkeiten sowie langjährigen Mitgliedern werden Ehrennadeln und Ehrenurkunden nach der Ehrenordnung des Verbandes verliehen.

§ 9 Mitgliederpflichten:

1.
Die Mitglieder  sind verpflichtet Änderungen des Vereinsnamens, des Vorstandes, der Satzung und der Anschrift rechtzeitig mitzuteilen.

§ 10 Organe des Verbandes:

      1. Die Organe des Verbandes sind:

a) der Vorstand

b) die Hauptversammlung

§ 11 Der Vorstand:

      1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) der/dem Landesvorsitzenden

b) der/dem stellvertretenden Landesvorsitzenden

c) der/dem Verbandskassier/in 

d) der/dem stellvertretenden Verbandskassier/in

e) der/dem Verbandsschriftführer/in

f) der/dem stellvertretenden Verbandsschriftführer/in

       2. Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung in schriftlicher 

und geheimer Wahl gewählt.

Steht für ein Amt nur ein Kandidat zur Verfügung, so kann per Handzeichen gewählt werden.

3.
Die Amtszeit des Vorstandes dauert vom Tag der Wahl an vier Jahre, längstens jedoch bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. 

Die Wiederwahl ist zulässig.

Haben zwei Kandidaten für das gleiche Amt die jeweils gleiche Stimmenanzahl, so ist eine Stichwahl erforderlich.

Bei nochmaliger Stimmengleichheit entscheidet das Los.

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so bestellt der Vorstand einen kommissarischen Stellvertreter bis zur nächsten Wahl. 

Scheidet der Landesvorsitzende aus dem Amt aus, so rückt der stv. Landesvorsitzende nach. Als stv. Landesvorsitzender wird ein kommissarischer Stellvertreter bestellt.

5. Der Vorstand kann für Schwerpunktthemen Referate einsetzen.

Die Referatsmitglieder werden vom Vorstand bestimmt. Sie sind verpflichtet dem Vorstand laufend Bericht zu erstatten.

§ 12 Gesetzliche Vertretung:

Der Verband wird im Sinne des § 26 BGB nach außen von dem/der Landesvorsitzenden, dem/der stellvertretenden Landesvorsitzenden sowie dem/der Kassierer/in nach § 11 Abs. 1 der Satzung jeweils einzeln und allein vertreten.

§ 13 Aufgaben des Vorstandes:

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Verbandes zuständig, soweit    

    sie nicht einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind.

     Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:

a) Führung der laufenden Geschäfte

b) Vorbereitung und Einberufung der Hauptversammlung, sowie Aufstellung der Tagesordnung

c) Ausführung von Beschlüssen der Hauptversammlung

d) Vorbereitung eines Haushaltsplanes, Buchführung und Erstellung des Jahresberichtes

e) Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern

f) Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächtigung

2. Beschlussfassungen im schriftlichen Rundlaufverfahren sind zulässig.

3. Der Vorstand ist einzuberufen, wenn dies von einem Vorstandsmitglied für notwendig erachtet wird.

4. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

§ 14 Beschlussfähigkeit:

1. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.

2. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind.

§ 15 Ehrenamtlichkeit:


Alle Ämter und Funktionen sind ehrenamtlich.

§ 16 Hauptversammlung:
1. Die Hauptversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Durchführung der Wahl des Vorstandes und der Revisoren

b) Entlastung des Vorstandes

c) Festsetzung der Beiträge

d) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Kassenberichtes

e) Entgegennahme des Revisionsberichtes

f) Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung, über die Verbandsauflösung sowie über Vereinsordnungen und Richtlinien

g) Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben

2. Mindestens einmal im Jahr hat eine Hauptversammlung stattzufinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von 4 Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Verbandsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet wurde.

3. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt und begründet. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen.

4. Eine außerordentliche Hauptversammlung muss einberufen werden, wenn dies von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern oder vier Verbandsmitgliedern schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt wird.

5. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit Ausnahme von Satzungsänderung und Verbandsauflösung mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Abstimmung kann auch per Handzeichen erfolgen.

Auch außerhalb der Hauptversammlung sind Beschlüsse im schriftlichen Rundlaufverfahren zulässig.

6. Über den Verlauf der Hauptversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom

Vorsitzenden/Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 17 Revisoren:

1. Die von der Hauptversammlung auf 4 Jahre gewählten zwei Revisoren überprüfen jährlich einmal die Kassengeschäfte des Verbandes auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Über das Ergebnis ist in der Hauptversammlung zu berichten.

2.
Die Revisoren dürfen keine anderen Ämter annehmen. Sie müssen neutral    und unabhängig sein.

§ 18 Satzungsänderungen:

1.
Satzungsänderungen können nur durch Beschluss der Hauptversammlung erfolgen. Bei der Einladung hierzu muss auf die geplante Satzungsänderung hingewiesen werden.

2.  Der Beschluss ist mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu fassen.

3. Satzungsänderungen die von staatlichen, städtischen oder anderen Behörden verlangt werden, beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit.

§ 19 Verbandsauflösung:

1. Die Verbandsauflösung erfolgt durch einstimmigen Beschluss aller ordentlichen Mitglieder

2. Bei Verbandsauflösung, Aufhebung oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Verbandsvermögen nach Abzug aller Verbindlichkeiten an die

Landesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte" in Bayern e.V.

Orleansplatz 3, 81667 München

oder eine im Auflösungsbeschluss zu bestimmende Institution


die es ausschließlich für Zwecke der Beratung und Betreuung Schwerhöriger 

und Ertaubter in Bayern zu verwenden haben.

3. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und der Abschnitt "Zustellungen" der Zivilprozessordnung (ZPO) sinngemäß.

§ 20 Geschäftsjahr und Gerichtsstand:

1.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Der Gerichtsstand ist in München.

§ 21 Schluss- und Übergangsbestimmungen:

1. 
Diese Fassung der Satzung tritt nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung und Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht München in Kraft.

2. Alle bis dahin geltenden Bestimmungen der alten Fassung der Satzung werden hiermit für ungültig erklärt und somit aufgehoben.

Vorstehende Fassung der Verbandssatzung wurde von der Hauptversammlung am

07.04.2001 in Augsburg rechtsgültig beschlossen

und am 22. April 2006 in München ergänzt.

Unterschriften:

Gez.







Gez.
Manfred Hartmann





Gundi Kurzmann-Schiller

Landesvorsitzender





stv.Landesvorsitzende

Gez.







Gez.
Herbert Egert





Doren Arnold

Verbandskassier





Verbandsschriftführerin

Gez.







Gez.
Hans Wagner





Lore Brendel

stv. Verbandskassiererin




stv. Verbandschriftführerin

Gez.







Gez.
Thomas Harlander





Heidi Wittmann

OV München
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